
Sachverhalt: 
50.01 Ni Westerstede, den 25.09.2018 

Haushalt 2019 

Innerhalb des Sozialhilfeetats ist es lediglich bei den folgenden Produkten zu 
größeren Veränderungen gekommen: 

Produkt VorL 
E.rgebnis 

2017 

HaushaU 
2013 

Haushalt 
2019 

Verände,runge 

n 
HH 2019
H'H 2018 

31.1.30 
Eingliederungshilfe 
für beh . Menschen 

-26.501.564 -30.684.700 -31.482.900 -798.200 

31 .3.00 
AsylbLG 9.322.492 -905.500 -29.200 876;300 

31.1.30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
Die Hilfen nach dem 6. Kapitel SGB XII haben bereits in den zurück liegenden 
Jahren teilweise hohe Steigerungsraten erfahren. Die Erhöhung des Ansatzes für 
2019 um rd. 800.000 € bedeutet einen erwarteten Anstieg der Aufwendungen um 2,6 
% und ist sowohl auf nach wie vor steigende Fallzahlen (insbesondere bei den 
Schulbegleitungen und beim ambulant betreuten Wohnen) als auch auf steigende 
Vergütungssätze zurückzuführen. 

Das Produkt 31.1.30 wird neben weiteren Produkten wie u.a. 31.1.10 (Hilfe zum 
Lebensunterhalt) und 31.1.80 (Hilfe zur Pflege) über das Quotale System 
abgerechnet. Das bedeutet, dass zur Zeit 78 % der Nettoaufwendungen vom Land 
erstattet werden, unabhängig davon, ob es sich um eine Leistung in der 
Zuständigkeit des örtlichen Trägers (Landkreis) oder überörtlichen Trägers (Land) 
handelt. Für 2019 wird die Landesquote nach derzeitigem Stand auf 81 % 

angehoben. 

31.3 .00 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
Durch die hohen Zuzugszahlen von Flüchtlingen hatten sich die Fallzahlen seit 
Herbst 2015 stark erhöht. Der Höchststand wurde zum 30.04.2016 mit 1.969 
Leistungsberechtigten erreicht, zum 31.12.2016 standen noch 1.128 Personen im 
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